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Zitat von Karl-Dieter

Mal auch Logisch gedacht: Einige Pflegschaften machen ja einen regelmäßigen
Elterntreff, das ganze kann man ja auch formalisieren und das offiziell als Pflegschaft
deklarieren, zweiwöchentlich abends in einer Kneipe. Dann ist es meine Pflicht da alle
zwei Wochen Abends auszutauschen, wenn die Eltern als TOP nur "Verschiedenes"
haben und keine Beratung und Information erforderlich ist? Eben nicht.

Wenn man es formalisiert, hättest du natürlich Recht. Ich halte das aber nur für einen
theoretisch vorkommenden Fall (zumal man fragen könnte, warum sich die Pflegschaft über 62
(10) SchulG hinwegsetzt: Die Schule stellt den Mitwirkungsgremien die notwendigen
Einrichtungen zur Verfügung): Formalisieren hieße, man müsste die Wahl- und
Geschäftsordnung einhalten, die vermutlich bei allen Schulen eng an den Vorschlag des Landes
angelegt sein dürfte; die Pflegschaft müsste rechtzeitig 7 Tage vorher (im Regelfall: unter
Bekanntgabe der TOP) eingeladen werden (63 (1) SchulG), es wäre ein Protokollant zu wählen,
der seiner Aufgabe auch trotz vierzehn Bier nachkommen müsste (63 (4)), und spaßeshalber
könnte jemand am Anfang fragen, ob der Vorsitz die notwendige Beschlussfähigkeit feststellen
könnte (63 (5)) und das Gremium ggf. wieder nach Hause zu schicken wäre. Dazu muss der
Kneipenraum separiert sein (63 (2): "nicht öffentlich"). Auch der Jugendschutz ist einzuhalten
(SchülerInnen ab Klasse 7 sind ebenfalls beratende Mitglieder (62 (7)).
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